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News

Rückruf: Mettwurst mit Glassplittern

Die „Reichenbacher Wurstfabrik“ ruft 
Mettwurst in einer Wurstkonserve der 
Marke „Oma Hilde“ zurück. Es könnten 
sich vereinzelt Glasstückchen darin 
befinden. 

Die betroffene Charge war nach dem 01. 
September 2011 bei Kaufland-Filialen 
der Bundesländer Sachsen, Sachsen-
Anhalt und Thüringen im Verkauf und 
ist mindestens bis zum 01.10.2013 
haltbar. Vom Rückruf betroffen ist die 
Los.-Nr. 03451101.
Link zur Meldung

Rückruf: Adventskalender verun-
reinigt

Die International Food Cooperation 
Germany GmbH ruft den Artikel Dis-
ney-Adventskalender mit Schriftzug 
„Happy Christmas“ zurück. Grund der 
Warnung: Es besteht die Möglichkeit 
einer mikrobiellen Verunreinigung.
Das Produkt mit dem Motiv „Mickey 
Mouse“ und dem MHD 13.09.2013 
wurde über Penny-Filialen in Sachsen, 
Sachsen-Anhalt, Brandenburg und 
Nordrhein-Westfalen vertrieben. 
Informationen zur Rückrufaktion // PDF Download

Urteil: Nutella-Etikett beanstandet

Nach einem Urteil des Oberlandesge-
richts Frankfurt sind die Nährwert- und 
Vitaminangaben auf den Nutella-
Etiketten geeignet die Verbraucher 
zu täuschen. Der Bundesverband der 
Verbraucherzentralen hatte geklagt, 

dass für die Prozentangaben des 
täglichen Bedarfs unterschiedliche 
Grundmengen herangezogen werden. 
Fett und Kohlenhydrate errechnen sich 
aus 15g, Vitamin- und Mineralstoffanteile 
dagegen aus 100g Produkt.
Link zur Meldung

Urteil: Schweinebraten aus Fleisch-
stücken

Nach einem Urteil des Verwaltungs-
gerichts Berlin darf ein aus mehreren 
Fleischstücken zusammengefügtes 
Fleischprodukt nicht als „Schweine-
braten“ bezeichnet werden. Mehrere 
Überwachungsbehörden hatten die 
Bezeichnung „Schweinebraten“ ohne 
einen Hinweis auf das Zusammenfügen 
von Fleischstücken als irreführend 
beanstandet. Der Verbraucher erwarte 
ein im natürlichen Zusammenhang 
belassenes Stück Fleisch.
Link zur Meldung

Lebensmittelinformations-Verord-
nung

Die Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 
betreffend die Information der Ver-
braucher über Lebensmittel ist am 
22. November 2011 im Amtsblatt der 
EU veröffentlicht worden.

Änderungen betreffen vor allem Re-
gelungen zu Nährwertangaben, Min-
destschriftgröße, Allergenangaben 
bei loser Ware sowie die Herkunfts-
kennzeichnung. Die Lebensmittelin-
formations-Verordnung (LMIV) tritt 
am 12. Dezember 2011 in Kraft. Sie 
gilt ab dem 13. Dezember 2014. Die 
neuen Verpflichtungen zur Nährwert-
kennzeichnung gelten dagegen erst 
ab dem 13. Dezember 2016.
Link zur Meldung
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bedankt sich bei Ihnen für die gute 
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neue Jahr 2012.
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muskel, falls nicht ausreichend Haut für 
eine Probeneinheit vorhanden ist. Bei 
Hühnerteilen ohne Haut oder mit nur 
wenig Haut bestehen die entnommenen 
Proben aus einer dünnen Scheibe Ober-
flächenmuskel oder Scheiben davon 
mit der vorhandenen Haut, so dass 
eine ausreichend große Probeneinheit 
entsteht. Die Fleischscheiben sind so 
zu entnehmen, dass sie möglichst viel 
von der Fleischoberfläche enthalten. 

Wöchentliche Probenahme

Die Lebensmittelunternehmer von 
Schlachthöfen oder Betrieben, die 
Hackfleisch/Faschiertes, Fleischzu-
bereitungen, Separatorenfleisch oder 
frisches Geflügelfleisch herstellen, 
entnehmen mindestens 1x wöchent-
lich Proben zur mikrobiologischen 
Untersuchung. Der Probenahmetag 
ist wöchentlich zu ändern, damit si-
chergestellt ist, dass jeder Wochentag 
abgedeckt ist.

Verringerung der Probenahme-
häufigkeit

Bei der Beprobung von Hackfleisch/
Faschiertem, Fleischzubereitungen, 
Schlachtkörpern und frischem Ge-
flügelfleisch zur Untersuchung auf 

Themen

Neue Kriterien für Salmonella in 
frischem Geflügelfleisch

Ab 1. Dezember 2011 gelten europa-
weit neue Anforderungen bezüglich 
Salmonella in frischem Geflügel-
fleisch. Mit der Verordnung (EG) Nr. 
1086/2011 werden die Verordnung 
(EG) Nr. 2160/2003 zur Bekämpfung 
von Salmonellen und anderen durch 
Lebensmittel übertragbaren Zoono-
senerregern sowie die Verordnung 
(EG) Nr. 2073/2005 über mikrobio-
logische Kriterien für Lebensmittel 
entsprechend angepasst.

Neue Lebensmittelsicherheits-
kriterien

Bei in den Verkehr gebrachten Erzeug-
nissen aus frischem Geflügelfleisch 
von Legehennen, Masthähnchen 
und Truthühnern dürfen während der 
gesamten Haltbarkeitsdauer bei einer 
Stichprobenzahl von 5 Proben Sal-
monella typhimurium und Salmonella 
enteritidis in 25 g nicht nachweisbar 
sein. 

Vorschriften zur Probenahme

Für die nun neu vorgeschriebene Unter-
suchung von frischem Geflügelfleisch 
auf Salmonella sind pro Partie 5 Proben 
von mindestens 25 g zu entnehmen. 
Bei Hühnerteilen mit Haut bestehen die 
entnommenen Proben aus Haut und 
einer dünnen Scheibe Oberflächen-

Aus der Praxis

Änderung des Verbraucherinfor-
mationsgesetzes

Mit einem Gesetzentwurf zur Ände-
rung des Verbraucherinformationsge-
setzes möchte die Bundesregierung 
die Information der Öffentlichkeit, 
insbesondere durch eine zwingende 
Veröffentlichung aller Verstöße gegen 
gesetzliche Vorschriften, verbessern. 

Neben der Lebensmittelwirtschaft 
sieht auch der Bundesrat in seiner 
Stellungnahme vom 23.09.2011 diese 
weit reichenden Veröffentlichungsrechte 
als problematisch an. Der Begriff der 
„Abweichung von Anforderungen“ sei zu 
unbestimmt, um solche umfangreichen 
Offenlegungen von Informationen 
durch die Behörden zu rechtfertigen. 

Die Lebensmittelwirtschaft bemängelt 
außerdem, dass es sich dabei um Ein-
griffe in die Grundrechte der betroffenen 
Unternehmen handelt. Dies sei bei 
geringen Verstößen unverhältnismäßig 
und bei Gefahrenabwehr bereits durch 
§ 40 LFGB geregelt. Am 09.11.2011 
fand hierzu eine Anhörung vor dem 
Ausschuss für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz statt.
Link zur Anhörung

Aktuelle Urteile zu Hygieneanfor-
derungen 

Mit zwei aktuellen Urteilen zu Hygie-
neanforderungen an SB-Backshops 
und Gastronomiebetriebe hat der 
Europäische Gerichtshof (EuGH) die 
Anforderungen der Verordnung (EG) 
Nr. 852/2004 weiter konkretisiert. 

Bei der Entscheidung zu den SB-
Backshops ging es um den mögli-
cherweise ungenügenden Schutz der 
Produkte im Selbstbedienungsbereich 
der Shops. Der EuGH stellte heraus, 
dass es für einen Hygieneverstoß ei-
ner konkreten Kontamination bedarf, 
theoretische Überlegungen reichten 

dafür nicht aus. Diese Entscheidung 
kann weitreichende Bedeutung für die 
Auslegung der sogenannten „nach-
teiligen Beeinflussung“ durch die 
Behörden erlangen.

Bei der zweiten Entscheidung ging es 
um Handwaschbecken in Gastrono-
miebetrieben. Die Verordnung (EG) Nr. 
852/2004 schreibe nicht zwingend vor, 
dass Handwaschbecken ausschließlich 
zum Händewaschen bestimmt sein 
müssen. Auch diese Entscheidung kann 
für Kleinbetriebe und Verkaufsstellen 
Auswirkungen in der Praxis haben.

Ergebnisse der Lebensmittelüber-
wachung 2010

Mängel in der Betriebshygiene und im 
Hygienemanagement waren nach den 
Ergebnissen der amtlichen Lebensmit-
telüberwachung für das Jahr 2010 die 
Hauptursache für Beanstandungen in 
den Betrieben.

In den Bundesländern wurden 921.000 
Kontrollen in rund 538.000 Betrie-
ben risikoorientiert durchgeführt. Bei  
26 % der Betriebskontrollen stellten 
die Kontrolleure Hygieneverstöße fest 
und leiteten Maßnahmen ein.

Insgesamt wurden 408.000 Proben 
entnommen und untersucht, wobei  
13,5 % der Proben zu beanstanden wa-
ren. Ursachen für die Beanstandungen 
waren Kennzeichnungsmängel (50 %), 
die mikrobiologische Beschaffenheit 
(19 %) und Mängel in der Zusammen-
setzung der Erzeugnisse (12 %). 
Link zu weiteren Informationen

Lebensmittelmonitoring 2010

Das Lebensmittelmonitoring ist ein 
gemeinsam von Bund und Ländern 
durchgeführtes systematisches Unter-
suchungsprogramm auf „gesundheitlich 
nicht erwünschte Stoffe“ und wird 
parallel zur amtlichen Lebensmittel-
überwachung durchgeführt.

Für das Jahr 2010 wurden für das 
Warenkorb-Monitoring 19 Lebens-
mittel pflanzlichen Ursprungs und 3 
Lebensmittel tierischen Ursprungs 
ausgewählt. Untersucht wurde u.a. 
auf Pflanzenschutzmittelrückstände, 
Mycotoxine, Schwermetalle sowie Dio-
xine, PCB und weitere Kontaminanten. 

Der vollständige Monitoring-Bericht 
2010 ist auf der Homepage des Bun-
desamtes für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit (BVL) abrufbar.
Link zum Monitoring-Bericht 2010 (BVL) // PDF Download

Paul Andrei
BAV Institut

Dipl.-Ing., Geschäfts- 
führer des BAV Insti- 
tutes, Gegenproben-
sachverständiger, 
Gremienarbeit u. a. 

in der Arbeitsgruppe „Mikrobiolo-
gische Richt- und Warnwerte“ der 
Deutschen Gesellschaft für Hygiene 
und Mikrobiologie (DGHM). 

paul.andrei@bav-institut.de

Salmonella kann die Probenahmehäu-
figkeit auf eine 14-tägige Untersuchung 
verringert werden, wenn in 30 aufein-
anderfolgenden Wochen befriedigende 
Ergebnisse erzielt wurden. 

Ausnahmen

Kleine Schlachthöfe und Betriebe, die 
Hackfleisch/Faschiertes, Fleischzube-
reitungen und frisches Geflügelfleisch 
in kleinen Mengen herstellen, können 
von diesen Probenahmehäufigkeiten 
ausgenommen werden, sofern dies 
auf der Grundlage einer Risikoanalyse 
begründet und von der zuständigen 
Behörde genehmigt wird.
Link zur Verordnung (EG) Nr. 1086/2011 // PDF Download

Dr. Christian Kaiser, 
BAV Institut 

Dipl. LM-Ingenieur. Kun-
denbetreuung, Leitung 
Außendienst und Frei- 
gabe von Ergebnissen

christian.kaiser@bav-institut.de

Anforderung an frisches Geflügelfleisch ab 01.12.2011:

• 1x wöchentliche Untersuchung auf Salmonella
• pro Partie 5 Proben von mindestens 25 g
• Salmonella typhimurium & Salmonella enteritidis in 25g nicht nachweisbar

Berichte zur
Lebensmittelsicherheit 2010

Monitoring

www.bvl.bund.de

Monitoring 2010 
Das Monitoring ist ein gemeinsam von Bund und Ländern durchgeführtes Untersuchungsprogramm, das die 
amtliche Überwachung der Bundesländer ergänzt. Während die Überwachung über hauptsächlich verdachts- 
und risikoorientierte Untersuchungen die Einhaltung rechtlicher Vorschriften kontrolliert, ist das Monitoring 
ein System wiederholter repräsentativer Messungen und Bewertungen von Gehalten an bestimmten un-
erwünschten Stoffen in den auf dem deutschen Markt befindlichen Erzeugnissen. Dadurch können mögliche 
gesundheitliche Risiken für die Verbraucher frühzeitig erkannt und durch gezielte Maßnahmen abgestellt 
werden. Neben Lebensmitteln sind beginnend mit dem Jahr 2010 auch kosmetische Mittel und Bedarfsgegen-
stände Gegenstand des Monitorings. Das Monitoring von Lebensmitteln wird dabei zweigeteilt durchgeführt: 
Zum einen werden jährlich zahlreiche Lebensmittel eines definierten Warenkorbes untersucht, zum anderen 
werden dazu ergänzend aktuelle stoff- bzw. lebensmittelbezogene Fragestellungen in Form von Projekten be-
arbeitet.

Im Warenkorb-Monitoring 2010 wurden insgesamt 5.163 Proben von den nachfolgend aufgelisteten  
Erzeugnissen in- und ausländischer Herkunft untersucht, dabei 4.042 Proben von Lebensmitteln, 557 Proben 
von kosmetischen Mitteln sowie 564 Proben von Bedarfsgegenständen.

Lebensmittel tierischer Herkunft

Milch• 
Reh (Fleisch)• 
Schwein (Fleisch)• 

Kosmetische Mittel

Babypuder• 
Kinderzahncreme/-gel• 
Lidschatten-Puder, Make-up-Puder, Puder-Rouge• 

In Abhängigkeit von dem potenziell zu erwartenden Vorkommen unerwünschter Stoffe wurden die Lebens-
mittel auf Rückstände von Pflanzenschutzmitteln und auf Kontaminanten (z. B. persistente Organochlorver-
bindungen, Moschusverbindungen, Elemente, Nitrat, Mykotoxine) untersucht. In den kosmetischen Mitteln 
wurden die Elementgehalte ermittelt, die Spielwaren wurden auf die Freisetzung (Lässigkeit) von Elementen 
untersucht.

Im Projekt-Monitoring wurden folgende fünf Themen mit insgesamt 1.648 Proben bearbeitet:

Pflanzenschutzmittelrückstände in Tee• 
Mutterkornalkaloide in Roggenmehl und Roggenvollkornschrot• 
Aflatoxine und Ochratoxin A in Trockenfeigen• 
Dioxine, PCB und weitere Schadstoffe in Fischen aus Binnengewässern• 
Estragol in Fencheltee und Fencheltee-Extrakt• 

BVL-Reporte, Band 6, Heft 2
ISBN 978-3-0348-0288-8

Lebensmittel pflanzlicher Herkunft

Apfel• 
Ananas• 
Erdbeere• 
Grapefruit• 
Himbeere• 
Kiwi• 
Kohlrabi• 
Kopfsalat• 
Pfirsich/Nektarine• 
Pflaume• 
Porree• 
Rhabarber• 
Roggenkörner• 
Rote Bete/Rote Betesaft• 
Sonnenblumenöl• 
Spargel• 
Tomate• 
Weißkohl• 
Zucchini• 

Bedarfsgegenstände (Spielwaren)

Bauklotzspiel• 
Eisenbahn• 
Figur/Puppe• 
Flugzeug• 
Holzbaukasten• 
Kaufmannsladen und Zubehör• 
Kraftfahrzeug• 
Rassel/Greifling• 
Schiff/Boot• 
Steckspiel• 
Ziehfigur und sonstige Holztiere• 

http://www.bundestag.de/presse/hib/2011_11/2011_458/07.html
http://idw-online.de/de/news447781
http://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/01_Lebensmittel/01_lm_mon_dokumente/01_Monitoring_Berichte/bericht_2010.pdf?__blob=publicationFile&v=2
mailto:paul.andrei%40bav-institut.de%20?subject=
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:281:0007:0011:DE:PDF
mailto:christian.kaiser%40bav-institut.de?subject=
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muskel, falls nicht ausreichend Haut für 
eine Probeneinheit vorhanden ist. Bei 
Hühnerteilen ohne Haut oder mit nur 
wenig Haut bestehen die entnommenen 
Proben aus einer dünnen Scheibe Ober-
flächenmuskel oder Scheiben davon 
mit der vorhandenen Haut, so dass 
eine ausreichend große Probeneinheit 
entsteht. Die Fleischscheiben sind so 
zu entnehmen, dass sie möglichst viel 
von der Fleischoberfläche enthalten. 

Wöchentliche Probenahme

Die Lebensmittelunternehmer von 
Schlachthöfen oder Betrieben, die 
Hackfleisch/Faschiertes, Fleischzu-
bereitungen, Separatorenfleisch oder 
frisches Geflügelfleisch herstellen, 
entnehmen mindestens 1x wöchent-
lich Proben zur mikrobiologischen 
Untersuchung. Der Probenahmetag 
ist wöchentlich zu ändern, damit si-
chergestellt ist, dass jeder Wochentag 
abgedeckt ist.

Verringerung der Probenahme-
häufigkeit

Bei der Beprobung von Hackfleisch/
Faschiertem, Fleischzubereitungen, 
Schlachtkörpern und frischem Ge-
flügelfleisch zur Untersuchung auf 

Themen

Neue Kriterien für Salmonella in 
frischem Geflügelfleisch

Ab 1. Dezember 2011 gelten europa-
weit neue Anforderungen bezüglich 
Salmonella in frischem Geflügel-
fleisch. Mit der Verordnung (EG) Nr. 
1086/2011 werden die Verordnung 
(EG) Nr. 2160/2003 zur Bekämpfung 
von Salmonellen und anderen durch 
Lebensmittel übertragbaren Zoono-
senerregern sowie die Verordnung 
(EG) Nr. 2073/2005 über mikrobio-
logische Kriterien für Lebensmittel 
entsprechend angepasst.

Neue Lebensmittelsicherheits-
kriterien

Bei in den Verkehr gebrachten Erzeug-
nissen aus frischem Geflügelfleisch 
von Legehennen, Masthähnchen 
und Truthühnern dürfen während der 
gesamten Haltbarkeitsdauer bei einer 
Stichprobenzahl von 5 Proben Sal-
monella typhimurium und Salmonella 
enteritidis in 25 g nicht nachweisbar 
sein. 

Vorschriften zur Probenahme

Für die nun neu vorgeschriebene Unter-
suchung von frischem Geflügelfleisch 
auf Salmonella sind pro Partie 5 Proben 
von mindestens 25 g zu entnehmen. 
Bei Hühnerteilen mit Haut bestehen die 
entnommenen Proben aus Haut und 
einer dünnen Scheibe Oberflächen-

Aus der Praxis

Änderung des Verbraucherinfor-
mationsgesetzes

Mit einem Gesetzentwurf zur Ände-
rung des Verbraucherinformationsge-
setzes möchte die Bundesregierung 
die Information der Öffentlichkeit, 
insbesondere durch eine zwingende 
Veröffentlichung aller Verstöße gegen 
gesetzliche Vorschriften, verbessern. 

Neben der Lebensmittelwirtschaft 
sieht auch der Bundesrat in seiner 
Stellungnahme vom 23.09.2011 diese 
weit reichenden Veröffentlichungsrechte 
als problematisch an. Der Begriff der 
„Abweichung von Anforderungen“ sei zu 
unbestimmt, um solche umfangreichen 
Offenlegungen von Informationen 
durch die Behörden zu rechtfertigen. 

Die Lebensmittelwirtschaft bemängelt 
außerdem, dass es sich dabei um Ein-
griffe in die Grundrechte der betroffenen 
Unternehmen handelt. Dies sei bei 
geringen Verstößen unverhältnismäßig 
und bei Gefahrenabwehr bereits durch 
§ 40 LFGB geregelt. Am 09.11.2011 
fand hierzu eine Anhörung vor dem 
Ausschuss für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz statt.
Link zur Anhörung

Aktuelle Urteile zu Hygieneanfor-
derungen 

Mit zwei aktuellen Urteilen zu Hygie-
neanforderungen an SB-Backshops 
und Gastronomiebetriebe hat der 
Europäische Gerichtshof (EuGH) die 
Anforderungen der Verordnung (EG) 
Nr. 852/2004 weiter konkretisiert. 

Bei der Entscheidung zu den SB-
Backshops ging es um den mögli-
cherweise ungenügenden Schutz der 
Produkte im Selbstbedienungsbereich 
der Shops. Der EuGH stellte heraus, 
dass es für einen Hygieneverstoß ei-
ner konkreten Kontamination bedarf, 
theoretische Überlegungen reichten 

dafür nicht aus. Diese Entscheidung 
kann weitreichende Bedeutung für die 
Auslegung der sogenannten „nach-
teiligen Beeinflussung“ durch die 
Behörden erlangen.

Bei der zweiten Entscheidung ging es 
um Handwaschbecken in Gastrono-
miebetrieben. Die Verordnung (EG) Nr. 
852/2004 schreibe nicht zwingend vor, 
dass Handwaschbecken ausschließlich 
zum Händewaschen bestimmt sein 
müssen. Auch diese Entscheidung kann 
für Kleinbetriebe und Verkaufsstellen 
Auswirkungen in der Praxis haben.

Ergebnisse der Lebensmittelüber-
wachung 2010

Mängel in der Betriebshygiene und im 
Hygienemanagement waren nach den 
Ergebnissen der amtlichen Lebensmit-
telüberwachung für das Jahr 2010 die 
Hauptursache für Beanstandungen in 
den Betrieben.

In den Bundesländern wurden 921.000 
Kontrollen in rund 538.000 Betrie-
ben risikoorientiert durchgeführt. Bei  
26 % der Betriebskontrollen stellten 
die Kontrolleure Hygieneverstöße fest 
und leiteten Maßnahmen ein.

Insgesamt wurden 408.000 Proben 
entnommen und untersucht, wobei  
13,5 % der Proben zu beanstanden wa-
ren. Ursachen für die Beanstandungen 
waren Kennzeichnungsmängel (50 %), 
die mikrobiologische Beschaffenheit 
(19 %) und Mängel in der Zusammen-
setzung der Erzeugnisse (12 %). 
Link zu weiteren Informationen

Lebensmittelmonitoring 2010

Das Lebensmittelmonitoring ist ein 
gemeinsam von Bund und Ländern 
durchgeführtes systematisches Unter-
suchungsprogramm auf „gesundheitlich 
nicht erwünschte Stoffe“ und wird 
parallel zur amtlichen Lebensmittel-
überwachung durchgeführt.

Für das Jahr 2010 wurden für das 
Warenkorb-Monitoring 19 Lebens-
mittel pflanzlichen Ursprungs und 3 
Lebensmittel tierischen Ursprungs 
ausgewählt. Untersucht wurde u.a. 
auf Pflanzenschutzmittelrückstände, 
Mycotoxine, Schwermetalle sowie Dio-
xine, PCB und weitere Kontaminanten. 

Der vollständige Monitoring-Bericht 
2010 ist auf der Homepage des Bun-
desamtes für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit (BVL) abrufbar.
Link zum Monitoring-Bericht 2010 (BVL) // PDF Download

Paul Andrei
BAV Institut

Dipl.-Ing., Geschäfts- 
führer des BAV Insti- 
tutes, Gegenproben-
sachverständiger, 
Gremienarbeit u. a. 

in der Arbeitsgruppe „Mikrobiolo-
gische Richt- und Warnwerte“ der 
Deutschen Gesellschaft für Hygiene 
und Mikrobiologie (DGHM). 

paul.andrei@bav-institut.de

Salmonella kann die Probenahmehäu-
figkeit auf eine 14-tägige Untersuchung 
verringert werden, wenn in 30 aufein-
anderfolgenden Wochen befriedigende 
Ergebnisse erzielt wurden. 

Ausnahmen

Kleine Schlachthöfe und Betriebe, die 
Hackfleisch/Faschiertes, Fleischzube-
reitungen und frisches Geflügelfleisch 
in kleinen Mengen herstellen, können 
von diesen Probenahmehäufigkeiten 
ausgenommen werden, sofern dies 
auf der Grundlage einer Risikoanalyse 
begründet und von der zuständigen 
Behörde genehmigt wird.
Link zur Verordnung (EG) Nr. 1086/2011 // PDF Download

Dr. Christian Kaiser, 
BAV Institut 

Dipl. LM-Ingenieur. Kun-
denbetreuung, Leitung 
Außendienst und Frei- 
gabe von Ergebnissen

christian.kaiser@bav-institut.de

Anforderung an frisches Geflügelfleisch ab 01.12.2011:

• 1x wöchentliche Untersuchung auf Salmonella
• pro Partie 5 Proben von mindestens 25 g
• Salmonella typhimurium & Salmonella enteritidis in 25g nicht nachweisbar

Berichte zur
Lebensmittelsicherheit 2010

Monitoring

www.bvl.bund.de

Monitoring 2010 
Das Monitoring ist ein gemeinsam von Bund und Ländern durchgeführtes Untersuchungsprogramm, das die 
amtliche Überwachung der Bundesländer ergänzt. Während die Überwachung über hauptsächlich verdachts- 
und risikoorientierte Untersuchungen die Einhaltung rechtlicher Vorschriften kontrolliert, ist das Monitoring 
ein System wiederholter repräsentativer Messungen und Bewertungen von Gehalten an bestimmten un-
erwünschten Stoffen in den auf dem deutschen Markt befindlichen Erzeugnissen. Dadurch können mögliche 
gesundheitliche Risiken für die Verbraucher frühzeitig erkannt und durch gezielte Maßnahmen abgestellt 
werden. Neben Lebensmitteln sind beginnend mit dem Jahr 2010 auch kosmetische Mittel und Bedarfsgegen-
stände Gegenstand des Monitorings. Das Monitoring von Lebensmitteln wird dabei zweigeteilt durchgeführt: 
Zum einen werden jährlich zahlreiche Lebensmittel eines definierten Warenkorbes untersucht, zum anderen 
werden dazu ergänzend aktuelle stoff- bzw. lebensmittelbezogene Fragestellungen in Form von Projekten be-
arbeitet.

Im Warenkorb-Monitoring 2010 wurden insgesamt 5.163 Proben von den nachfolgend aufgelisteten  
Erzeugnissen in- und ausländischer Herkunft untersucht, dabei 4.042 Proben von Lebensmitteln, 557 Proben 
von kosmetischen Mitteln sowie 564 Proben von Bedarfsgegenständen.

Lebensmittel tierischer Herkunft

Milch• 
Reh (Fleisch)• 
Schwein (Fleisch)• 

Kosmetische Mittel

Babypuder• 
Kinderzahncreme/-gel• 
Lidschatten-Puder, Make-up-Puder, Puder-Rouge• 

In Abhängigkeit von dem potenziell zu erwartenden Vorkommen unerwünschter Stoffe wurden die Lebens-
mittel auf Rückstände von Pflanzenschutzmitteln und auf Kontaminanten (z. B. persistente Organochlorver-
bindungen, Moschusverbindungen, Elemente, Nitrat, Mykotoxine) untersucht. In den kosmetischen Mitteln 
wurden die Elementgehalte ermittelt, die Spielwaren wurden auf die Freisetzung (Lässigkeit) von Elementen 
untersucht.

Im Projekt-Monitoring wurden folgende fünf Themen mit insgesamt 1.648 Proben bearbeitet:

Pflanzenschutzmittelrückstände in Tee• 
Mutterkornalkaloide in Roggenmehl und Roggenvollkornschrot• 
Aflatoxine und Ochratoxin A in Trockenfeigen• 
Dioxine, PCB und weitere Schadstoffe in Fischen aus Binnengewässern• 
Estragol in Fencheltee und Fencheltee-Extrakt• 

BVL-Reporte, Band 6, Heft 2
ISBN 978-3-0348-0288-8

Lebensmittel pflanzlicher Herkunft

Apfel• 
Ananas• 
Erdbeere• 
Grapefruit• 
Himbeere• 
Kiwi• 
Kohlrabi• 
Kopfsalat• 
Pfirsich/Nektarine• 
Pflaume• 
Porree• 
Rhabarber• 
Roggenkörner• 
Rote Bete/Rote Betesaft• 
Sonnenblumenöl• 
Spargel• 
Tomate• 
Weißkohl• 
Zucchini• 

Bedarfsgegenstände (Spielwaren)

Bauklotzspiel• 
Eisenbahn• 
Figur/Puppe• 
Flugzeug• 
Holzbaukasten• 
Kaufmannsladen und Zubehör• 
Kraftfahrzeug• 
Rassel/Greifling• 
Schiff/Boot• 
Steckspiel• 
Ziehfigur und sonstige Holztiere• 

http://www.bundestag.de/presse/hib/2011_11/2011_458/07.html
http://idw-online.de/de/news447781
http://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/01_Lebensmittel/01_lm_mon_dokumente/01_Monitoring_Berichte/bericht_2010.pdf?__blob=publicationFile&v=2
mailto:paul.andrei%40bav-institut.de%20?subject=
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:281:0007:0011:DE:PDF
mailto:christian.kaiser%40bav-institut.de?subject=
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News

Rückruf: Mettwurst mit Glassplittern

Die „Reichenbacher Wurstfabrik“ ruft 
Mettwurst in einer Wurstkonserve der 
Marke „Oma Hilde“ zurück. Es könnten 
sich vereinzelt Glasstückchen darin 
befinden. 

Die betroffene Charge war nach dem 01. 
September 2011 bei Kaufland-Filialen 
der Bundesländer Sachsen, Sachsen-
Anhalt und Thüringen im Verkauf und 
ist mindestens bis zum 01.10.2013 
haltbar. Vom Rückruf betroffen ist die 
Los.-Nr. 03451101.
Link zur Meldung

Rückruf: Adventskalender verun-
reinigt

Die International Food Cooperation 
Germany GmbH ruft den Artikel Dis-
ney-Adventskalender mit Schriftzug 
„Happy Christmas“ zurück. Grund der 
Warnung: Es besteht die Möglichkeit 
einer mikrobiellen Verunreinigung.
Das Produkt mit dem Motiv „Mickey 
Mouse“ und dem MHD 13.09.2013 
wurde über Penny-Filialen in Sachsen, 
Sachsen-Anhalt, Brandenburg und 
Nordrhein-Westfalen vertrieben. 
Informationen zur Rückrufaktion // PDF Download

Urteil: Nutella-Etikett beanstandet

Nach einem Urteil des Oberlandesge-
richts Frankfurt sind die Nährwert- und 
Vitaminangaben auf den Nutella-
Etiketten geeignet die Verbraucher 
zu täuschen. Der Bundesverband der 
Verbraucherzentralen hatte geklagt, 

dass für die Prozentangaben des 
täglichen Bedarfs unterschiedliche 
Grundmengen herangezogen werden. 
Fett und Kohlenhydrate errechnen sich 
aus 15g, Vitamin- und Mineralstoffanteile 
dagegen aus 100g Produkt.
Link zur Meldung

Urteil: Schweinebraten aus Fleisch-
stücken

Nach einem Urteil des Verwaltungs-
gerichts Berlin darf ein aus mehreren 
Fleischstücken zusammengefügtes 
Fleischprodukt nicht als „Schweine-
braten“ bezeichnet werden. Mehrere 
Überwachungsbehörden hatten die 
Bezeichnung „Schweinebraten“ ohne 
einen Hinweis auf das Zusammenfügen 
von Fleischstücken als irreführend 
beanstandet. Der Verbraucher erwarte 
ein im natürlichen Zusammenhang 
belassenes Stück Fleisch.
Link zur Meldung

Lebensmittelinformations-Verord-
nung

Die Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 
betreffend die Information der Ver-
braucher über Lebensmittel ist am 
22. November 2011 im Amtsblatt der 
EU veröffentlicht worden.

Änderungen betreffen vor allem Re-
gelungen zu Nährwertangaben, Min-
destschriftgröße, Allergenangaben 
bei loser Ware sowie die Herkunfts-
kennzeichnung. Die Lebensmittelin-
formations-Verordnung (LMIV) tritt 
am 12. Dezember 2011 in Kraft. Sie 
gilt ab dem 13. Dezember 2014. Die 
neuen Verpflichtungen zur Nährwert-
kennzeichnung gelten dagegen erst 
ab dem 13. Dezember 2016.
Link zur Meldung
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Das gesamte BAV-Team 
bedankt sich bei Ihnen für die gute 

Zusammenarbeit und wünscht Ihnen und Ihrer
Familie ein frohes Weihnachtsfest sowie

einen guten Start in das 
neue Jahr 2012.
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